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Aktuelle Informationen  
für Vereine und gemeinnützige Organisationen 

 

 

Klage gegen eine Fristsetzung zur Mittelverwendung ist nicht möglich 
 

Verstößt eine gemeinnützige Körperschaft gegen das Gebot der zeitnahen Mittelver-
wendung, kann das Finanzamt nach § 63 Abs. 4 Satz 1 AO ein Frist zur Auflösung der 

unzulässigen Mittelansammlung setzen. Gegen diesen Bescheid ist keine Klage möglich. 
Erst wenn das Finanzamt deswegen die Gemeinnützigkeit entzieht, hat die Körperschaft 
eine Rechtschutzmöglichkeit per Klage. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellt klar, dass es sich bei der Fristsetzung um einen "Aufla-
genbescheid", nicht um einen Festsetzungsbescheid handelt. Hier fehlt ein Rechts-
schutzbedürfnis, weil rechtliche Folgen für die Körperschaft nicht durch die Fristsetzung, 
sondern erst durch einen Entzug der Gemeinnützigkeit eintreten, wenn die Frist zur Mit-
telverwendung nicht eingehalten wird. 

Die Regelung des § 63 Abs. 4 Satz 1 AO – so der BFH – ist eine reine Begünstigungsrege-
lung. Sie soll der Körperschaft ermöglichen, einen Verstoß gegen das Gebot der zeitna-
hen Mittelwendung zu heilen. Negative rechtliche Folgen – und damit ein Rechtsschutz-
bedürfnis – entstehen erst, wenn die Gemeinnützigkeit tatsächlich entzogen wird, weil 
die Körperschaft die Auflage des Finanzamt nicht einhält. 

Verstreicht die vom Finanzamt gesetzte Frist, entfällt die Gemeinnützigkeit nicht auto-
matisch. Das geschieht erst mit einem entsprechenden Bescheid, gegen den dann eine 
Klagemöglichkeit besteht. 

 
BFH, Urteil vom 4.12.2025, V R 25/23 
 
 

 

das muss unbedingt so mit abgedruckt werden: 
 

Rund um den Vereinsinfobrief  

• Kopieren! Verwenden Sie einzelne unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen oder Zeitschriften – 
kostenlos und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit einem Link am Ende des Beitrages auf 
www.vereinsknowhow.de.  

• Empfehlen! Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief, indem Sie ihn einfach weiterleiten. Danke!  

• Werben im Vereinsinfobrief: Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl  
unter www.vereinsknowhow.de/werbung.htm  

Verantwortlich für den Inhalt ist, soweit nicht anders angegeben:  
Wolfgang Pfeffer, Ringstr. 10, 19372 Drefahl 


